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• Einreisedatum nach Deutschland (falls zutreffend)

• Datum der Einbürgerung (falls zutreffend)

Zusätzlich bei Antrag auf Halbwaisenrente

• Abstammungsurkunde der Waise

z.B. Familienbuch

• Rentenversicherungsnummer der Waise (falls vorhanden)

• Bankverbindung der Waise (IBAN)

Kontokarte / Kontoauszügen 

• Nachweis über Schulausbildung, berufsbezogenes Praktikum

oder Studium 

• Nachweis über die Berufsausbildung (falls zutreffend)

• Nachweis über Wehr- oder Bundesfreiwilligendienst 

(falls zutreffend)

• Einreisedatum nach Deutschland (falls zutreffend)

• Nachweise über eigene Einkünfte (falls zutreffend)

• Gesundheitskarte  (soweit gesetzlich krankenversichert)

• Schwerbehindertenausweis, Pflegegrad (falls zutreffend)

Achtung! Volljährige Waisen müssen den Antrag auf 

Waisenrente selbst stellen.

Sie können auch eine andere Person zur Antragstellung bevoll-

mächtigen.

Sie finden uns im Amt für Soziales und Wohnen, Wilhelmstr. 8,

Servicecenter

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Freitag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Termine nur nach Vereinbarung

Telefon Servicecenter : 0 20 43 / 99 26 00

Folgende Angaben und Unterlagen werden im Original oder in 

Kopie benötigt:

• Letzte Rentenanpassungsmitteilung der/des Verstorbenen 

bzw. alle Rentenversicherungsunterlagen, wenn noch keine 

Rente bezogen wurde

• Sofern vorhanden, Unterlagen über die Berufsausbildung des

Verstorbenen, z. B. Gesellen- oder Kaufmannsgehilfenbrief

• Sterbeurkunde

• Datum der Vorschusszahlung

(ggf. beim Bestatter zu erfragen)

• Falls der Verstorbene bislang keine Rente bezogen hat, 

Angaben zur Mitgliedschaft aller Krankenkassen für die letzten 

30 Jahre

• Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass 

• Ihre persönliche Identifikationsnummer 

(ggf. beim Bürgeramt erfragen)

• Ihre Rentenversicherungsnummer und der zuständige Renten-

träger

• Bankverbindung (IBAN-Nummer) 

Angaben entnehmen Sie der Kontokarte, den Kontoauszügen 

oder fragen Sie Ihre Bank

• Angaben zu Ihren eigenen Einkünften

z.B. Renten,  Arbeitseinkünfte, Sozialleistungen, wie z.B. 

Krankengeld, Arbeitslosengeld I oder II, Sozialgeld , 

Grundsicherung, Betriebs- /Zusatzrenten, Beamtenpension usw.

• Sollten Sie keine eigene Rente beziehen

Angaben zur Mitgliedschaft aller Krankenkassen der letzten 30 

Jahre

• Gesundheitskarte (soweit gesetzlich krankenversichert)

• Heiratsurkunde (z.B. Familienstammbuch)

• Geburtsurkunden aller Kinder

Vor dem Antrag auf Hinterbliebenenrente


